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Herr/Frau 								
Praktikumsbeauftragte/r
der Klasse 08___




Betriebspraktikum 



Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein/e Sohn / Tochter _______________________, Schüler/in der Klasse 08_____, an einem von der Schule durchgeführten zweiwöchigen Betriebspraktikum 

[bookmark: _Hlk211598825]in der Zeit vom 08. Juni bis 19. Juni 2026 teilnimmt.

Das Merkblatt für Betriebe und Eltern habe ich / haben wir erhalten.





_________________________________
               (Unterschrift d. Erziehungsber.)

















	
	
	
	den,
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








Burgwaldschule 					 
Friedrich-Riesch-Straße 20
35066 Frankenberg (Eder)





Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler;
hier: Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

Erlass des Hessischen Kultusministeriums über die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb im Bereich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen vom 13.11.2019


Die Praktikantin/der Praktikant  ____________________________,

Schülerin/Schüler der Burgwaldschule Frankenberg vom 08. Juni bis 19. Juni 2026 im Betriebspraktikum bei

_________________________________________________________________________,
(Praktikumsbetrieb)

verpflichtet sich hiermit, über alle personenbezogene Daten und firmenspezifische technische Konzepte, Prozesse und Patente, die ihr oder ihm im Rahmen des Praktikums bekannt werden, während des Praktikums wie auch danach Verschwiegenheit zu bewahren. 

Diese Verpflichtungserklärung wird dem Praktikumsbetrieb bei Antritt des Praktikums übergeben. Sie ist in Verbindung mit der Verpflichtung des Betriebes zu sehen, bei Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch Schülerinnen und Schüler das geltende Datenschutzrecht anzuwenden und sie auf besondere bereichsspezifische Datenschutzregeln und Verschwiegenheitsverpflichtungen hinzuweisen.

_____________________________
(Ort, Datum)


_____________________________
(Praktikantin/Praktikant)


_____________________________
(Ges. Vertreterin/Vertreter)



	
	
BURGWALDSCHULE

Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Schulleiter Marcel Himmelmann 
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Bestätigung des Betriebspraktikums durch den Betrieb



Schüler/in: ___________________________________	 Klasse: _______
	  (Vorname, Name)

schulische/r Praktikumsbetreuer/in:_______________________________________________
				             (Name, Vorname)


Vorgenannte/r Schüler/in kann das Betriebspraktikum in der Zeit vom 08. Juni bis 19. Juni 2026 bei uns ableisten. Die wöchentliche Arbeitszeit muss mindestens 30, maximal 35 Stunden betragen.
           

Name des Unternehmens: ____________________________________________________
	
	Anschrift:  ___________________________________________________________ 

Tel. Nr.: __________________

	E-Mail-Adresse: ________________________________________________________



Für die Betreuung im Betrieb ist Frau / Herr _______________________________________
						Vorname, Name 

Abteilung ___________________________,  Telefon _______________________________,

E-Mail-Adresse _____________________________________________________________

zuständig.


Arbeitszeit im Praktikum        Beginn:_______ Uhr    -    Ende: __________Uhr




Die Kenntnisnahme der Durchführungshinweise zum Schülerbetriebspraktikum nach der Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) - Erlass vom 13. November 2019 wie auch des Blattes Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler - Verpflichtung zur Verschwiegenheit wird hiermit bestätigt.




________________	___________________________________________________________
Datum 			Unterschrift / Funktion / Firmenstempel
	
	
BURGWALDSCHULE

Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Schulleiter Marcel Himmelmann 
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Beauftragung betrieblicher Betreuerinnen bzw. Betreuer



Schüler/in: __________________________________________	 Klasse: _________
	  (Vorname, Name)

     

Die von der Firma

____________________________________________________
Name der Firma 
	
____________________________________________________	
Anschrift:  

____________________________________________________
Tel. Nr.: 

____________________________________________________
E-Mail-Adresse: 



benannten und unten aufgeführten Personen beauftrage ich hiermit zu betrieblichen Praktikumsbetreuerinnen bzw. Praktikumsbetreuern



____________________________________________
Name, Vorname



___________________________________________
Name, Vorname






_____________________________	________________________________________
Ort, Datum					Name und Unterschrift des Schulleiters
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Durchfiihrungshinweise zum Schiilerbetriebspraktikum
nach der Verordnung fiir Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO)

Erlass vom 13. November 2019 (ABI. S. 1126)

Az.170.000.125-93

Vorbemerkung
Dem Auftrag des Schulgesetzes folgend bereiten die Schulen die Schilerinnen und Schiler ab der
Mittelstufe (Sekundarstufe 1) im Rahmen der beruflichen Orientierung auf die Berufswahl und kiinftige
Berufsausbildung vor, indem sie fachliche und dberfachliche Kompetenzen in allen Unterrichtsfachern
vermitteln.

Ausfithrungen hierzu trifft die Verordnung fir Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) vom 17. Juli
2018 (ABI. . 685). Sie hat den Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen
vom 8. Juni 2015 abgeldst.

Die anliegenden Musterschreiben zeigen auf, was schriftlich festgehalten werden sollte. Die Schulen
kbnnen diese Formblatter ihren Gegebenheiten entsprechend anpassen.

Fiir die Organisation und die Durchfihrung der nach den §§ 17 ff. der VOBO vorgesehenen Praktika sind
nachfolgende Grundsatze und Regelungen hinsichtlich der gesundheitlichen Voraussetzungen, der
Zeiten im Betrieb, des Unfallversicherungs- und Haftpflichtschutzes wie auch des Datenschutzes zu
beachten.

1. Organisation

Betriebspraktika sind nach MaRgabe der jeweiligen Stundentafeln bei allgemein bildenden Schulen
Bestandteile des Berufsorientierungsprozesses und bei beruflichen Schulen Bestandteile des beruflichen
Lernbereichs.

Unternehmen oder Betriebe sollen so ausgewahit werden, dass die angestrebten Ziele (§ 17 VOBO)
erreicht werden konnen. Dabei ist es wichtig, in Absprache mit den Praktikumsbetrieben geeignete
Beschaftigungsmoglichkeiten fir die Schilerinnen und Schiler zu finden.

Unternehmen oder Betriebe sollen in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schillerinnen und
Schiller liegen und moglichst mit Sffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kdnnen (§ 23 Abs. 3
VOBO).

Schiilerinnen und Schiler unterliegen fiir die Dauer des Betriebspraktikums dem Weisungsrecht des
Betriebspersonals (§ 24 Abs. 3 VOBO).

Betriebspraktika begrinden weder ein Ausbildungs- noch ein Beschaftigungsverhaltnis. Eine finanzielle
Vergitung fur Schilerinnen und Schiller ist nach dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen
Mindestiohns (Mindestlohngesetz MiLoG in der jeweils geltenden Fassung) nicht vorgesehen (§ 17 Abs.
4VO0BO).

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) in Bezug auf Schillerbetriebspraktika sind
den Informationsflyern des Hessischen Ministeriums fiir Soziales und Integration (HMSI) - zu entnehmen.
Diese sind sowohl auf der Homepage des HMSI als auch auf der Homepage des HKM hinterlegt
(https://kultusministerium hessen.de/schulsystem/berufs-und-studienorientierung/betriebspraktika).
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Die Vorschriften dber die gesundheitliche Betreuung (§§ 32 - 46 JArbSchG) finden nach § 32 Abs. 1
JArbSChG keine Anwendung, wenn ein Block des Schillerpraktikums oder einer berufsorientierenden
MaBnahme nur den kurzen Zeitraum von in der Regel maximal 15 Arbeitstagen umfasst.

2. Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Vor der erstmaligen Aufnahme einer Titigkeit in einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne des § 33 IfSG
(Kinderkrippe, Kindertagesstitte, Hort, Schule, Heim, Ferienlager oder dhnliche Einrichtung) ist es
erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine Belehrung iiber die gesundheitiichen Anforderungen
entsprechend § 35 IfSG durchfiihrt. Teilnehmende an MaRnahmen zur beruflichen Orientierung miissen
die gesundheitlichen Anforderungen des § 34 1fSG erfiillen. Diesbeziiglich gelten besondere Vorschriften
fiir Schllerinnen und Schiller, die eine in § 42 Abs. 11fSG bezeichnete Tatigkeiten (Herstellen, Behandeln
und Inverkehrbringen von Lebensmitteln sowie Tétigkeiten in Kiichen, Gaststatten und &hnlichen
Einrichtungen) aufnehmen wollen oder die in Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 IfSG
(Einrichtungen, in denen iberwiegend Séuglinge, Kinder oder Jugendiiche betreut werden) arbeiten
wollen. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den dazu ergangenen Ausfiihrungsbestimmungen zu
entnehmen.

Bei einer Beschaftigung in einer Kiinik oder sonstigen Einrichtung des Gesundheitswesens dirfen
Schillerinnen und Schiler nicht mit Personen in Berahrung kommen, durch die sie in ihrer Gesundheit
gefahrdet wiirden.

Auf die besonderen Beschaftigungseinschrankungen und -verbote bei gefahrlichen Arbeiten im Sinne
des § 22 JArbSchG wird hingewiesen.

3. Unfallversicherungsschutz
Schiilerinnen und Schller, die an einem Betriebspraktikum, einer Betriebserkundung oder einem Projekt.
im Sinne der VOBO teilnehmen, sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b Siebtes Buch Sozialgesetzbuch -
Gesetzliche Unfallversicherung (SGB Vi) - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. 5. 1254) in
der jeweils geltenden Fassung gesetzlich unfallversichert.

4. Haftpfiichtversicherungsschutz
Schillerinnen und Schiler, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind bei der Sparkassen-
Versicherung gegen Anspriiche aus der gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte
eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, geht diese vor. Die Versicherungssummen je
Versicherungsfall betragen:

1.100.000,- bei Personenschaden
500.000,- bei Sachschaden
51.500,- bei Vermogensschaden allgemeiner Art
51.500,- bei Vermogensschaden durch Verletzung des Datenschutzes

Die Gesamtleistung des Versicherers fir alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres betrégt das
Doppelte dieser Versicherungssummen. Der Versicherungsschutz umfasst in Abanderung  der
aligemeinen Versicherungsbedingungen insbesondere auch Anspriiche wegen der Beschadigung von
Gegenstanden und Einrichtungen eines Betriebes, die oben aufgefilhrten Anspriche aus
Vermégensschaden durch Verletzung des Datenschutzes sowie gegenseitige Anspriiche der
Schiilerinnen und Schiiler.

Umfasst sind alle Haftpflichtschaden wegen Beschadigung von Kraftfahrzeugen beim Be- und Entladen
und alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden.
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Ausgeschlossen vom  Versicherungsschutz sind  Schaden, die durch Inbetriebnahme eines
Kraftfahrzeuges an diesem selbst, an dessen Ladung oder durch das Fahrzeug entstehen. Im Rahmen des
Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraftfahrzeug zu fihren. Die beiden vorstehenden Satze gelten
auch fir Luftfahrzeuge.

Wird eine Tatigkeit in einem wegen besonderer Gefahrdung grundsatzlich ausgeschlossenen Umfeld
unerlaubt oder eigenméchtig ausgefiihrt, besteht kein Versicherungsschutz.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Anspriiche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Léschung von Daten sowie die hiermit zusammenhéngenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht
versichert BuRen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. In Ermangelung zureichenden
Deckungsschutzes entfallen Betriebspraktika von Schillerinnen und Schiilern in gewerblichen und
sffentlich-rechtlichen Auskunftsdiensten.

Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklirung zum ,Datenschutz im Betriebspraktikum far
Schillerinnen und Schiller - Verpflichtung zur Verschwiegenheit durch die Erziehungsberechtigten
begriindet keine Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die Praktikumstitigkeit verursachten
Schadens im Bereich des Datenschutzes.

Fir den Ersatz von Schiden, die Schilerinnen und Schiiler nicht im Zusammenhang mit den ihnen
iibertragenen Titigkeiten, sondern nur bei Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen (z.B.
mutwillige Beschadigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsatze, insbesondere also
5828 Abs. 3 BGB. Danach haftet eine Schilerin oder ein Schiller, die oder der nicht das 18. Lebensjahr
vollendet hat, fiir Schiden, die sie oder er einem anderen zufiigt, wenn sie oder er bei der schadigenden
Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte.

Im Schadensfall ist eine Auskunft bei den Erziehungsberechtigten bzw. der Schilerin oder dem Schiler
einzuholen, ob eine private Haftpflichtversicherung besteht. Ist nicht der Fall, so wird der
Schadensfall durch die Schulleiterin oder den Schulleiter unter Angabe der Versicherungsnummer 32011
081 /006 gemeldet an die:

Sparkassen Versicherung
Zweigniederlassung Wiesbaden
BahnhofstraRe 69

65185 Wiesbaden

Telefon: 0611-178 0

Telefax: 0611-178 2700

Die Leitung und Durchfithrung von Betriebspraktika, Betriebserkundungen oder Projekten sind fir die
nach § 22 Abs. 2 Satz 2 VOBO beauftragten Personen versichert. Filr sie sind es Dienste im Sinne des
§ 13 Hessisches Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG) vom 27. Mai 2013 (GVBI. 5. 218) in der jeweils
geltenden Fassung oder Tatigkeiten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 10 Buchstabe a oder Abs. 2
5GB VIl.

Fir Schaden, die durch Pflichtverletzungen von Lehrkraften oder Betreuern im Betrieb verursacht
‘werden, haftet das Land Hessen nach Artikel 34 GG i. V. m. § 839 BGB.
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5. Datenschutz und Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Erhalten Schiilerinnen und Schiiler wahrend eines Betriebspraktikums in privaten oder ffentlichen
Einrichtungen (2.B. Polizeiverwaltung, Banken und Sparkassen, Freie Berufe, Personalabteilungen,
Bereiche mit Aufgaben der Kundenbetreuung, Krankenhiuser, Pflegeheime oder sonstige soziale
Einrichtungen sowie Entwicklungsabteilungen) Kenntnisse iber personenbezogene Daten oder iber
andere, im Zusammenhang mit dem Betrieb stehende Tatsachen, Umstande und Vorgange, die nicht
offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zuginglich sind und an deren
ichtverbreitung ein berechtigtes Interesse besteht, insbesondere firmenspezifische technische
Konzepte, Prozesse oder Patente, ist das geltende Datenschutzrecht einzuhalten und die Wahrung aller
Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse sicherzustellen. Der Praktikumsbetrieb belehrt insbesondere tiber
bereichsspezifische Datenschutavorschriften und Verschwiegenheitspflichten.

Schillerinnen und Schiller sind zu Beginn des Betriebspraktikums vom Betrieb Gber die an ihrem
Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu belehren. Sie werden mit einer schriftlichen Erklarung
,Datenschutz im Betriebspraktikum fiir Schillerinnen und Schiiler - zur Verschwiegenheit” (z. B. Anlage
3) ausdriicklich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Lehrkrafte, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen bei der Vorbereitung, Durchfihrung und
Auswertung des Praktikums auf datenschutzrechtliche Fragestellungen hin und erklaren den
Schillerinnen und Schilern die Bedeutung der Verschwiegenheitspflicht.

6. Inkrafttreten
Dieser Erlass tritt am Tage nach seiner Verdffentlichung in Kraft.
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Beurteilung ,Betriebspraktikum™

Persinliche Daten d

Name des Schilers  der Schillerin
Schule Klasse
Praktikumsbetrieb

Ansprechperson im Betrieb Telefon

Praktikum im Berufsfeld

Dero.g. Schiler/ die 0.g. Schillerin hat vom in unserem Hause ein Prakiikum absolviert

und wurde mit folgenden Aufgaben betraut:

Die Leistungen beurteilen wir wie folgt -

“ote anaiog Sehuoten]

Porsnliche | Autreten
Kompetenzen | 1. Punktichkeit
2. Hoflichkeit
3. Angemessenes Erscheinungsbild
Einsatzhereitschaft

1. Interesse und Leistungsbereitschaft
2. Konzentration und Ausdauer
3 Zuverlassigkeit
Zusammenarbeit
1._Teamfahigkeit
2 Kommunikationsfahigkeit
3 Konflikt- und Kritikfahigkeit

Arbeits- und Lernverhalten
und fachliche | 1. Erledigung von praktischen Aufgaben
Kompetenzen 2. Ordnung am Arbeitsplatz.
3. Sorgfalt und Genauigkeit
4_Geschicklichkeit
5. Auffassungsgabe und Merkfahigkeit
6._Planung von Arbeitsablaufen
7. Selbststandigkeit
Fehltage: davon entschuldigt unentschuldigt
Bemerkungen:
Ort, Datum, Unterschrift des Ausbilders / der Ausbilderin Ort, Datum, Unterschrift der betreuenden Lehrkrat
(Stempel des Praktikumsbetriebes) (Stempel der Schule)

Diesen Bourtilungsbogen indon So zum Dawnlaaden unta v 10 (geer-1ordossan do/beurt11g<0091 und ntar whe 010 hos<en do unter dor Rubrik
Praxis. SCHULEWIRTSCHAFT Norchessen und di Olo-Sauerungsgruppe der Stact und ds Landireises Kasselschaffan mit diesem Formular sinhitiche Beuraiungs-
Kaitorion i Schilorbalribsprakta, dio uf inom braian Konsans von Expertnnen und Exparten aus der Witschaft und den Schulon basioron. Deswogen tgt
dor Bourtalungsbogen unsor Prfsiogel . SCHULEWIRTSCHAFT gopri”. Der Druck deses Bogens wurdo goferdert aus Miten dor loV-Stategie durch das Land
Hossen und dn Europdischen Sozafonds.
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